
cepInput

Komitologie-Reform 2017
Warum neben dem Rat auch das Europäische  
Parlament einbezogen werden sollte
Urs Pötzsch

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der Komitologie-Verordnung im Hinblick auf 
das Verfahren im Berufungsausschuss geht in die richtige Richtung:

  Die Erleichterung der Beschlussfassung ist zweckmäßig, da der Berufungsausschuss anderen- 
  falls keinen institutionellen Mehrwert bietet.

  Die Einberufung einer weiteren Sitzung auf Ministerebene ist abzulehnen, da sie das Verfahren  
  nur unnötig in die Länge ziehen würde.

  Die Veröffentlichung des Abstimmungsverhaltens im Berufungsausschuss ist zweckmäßig, da  
  die politische Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten verdeutlicht werden sollte.

  Die Kommission sollte neben dem Rat auch das Europäische Parlament um eine unverbind- 
  liche Stellungnahme bitten können, um die demokratische Legitimation politisch sensibler  
  Durchführungsrechtsakte zu erhöhen.
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http://www.cep.eu/eu-themen/details/cep/kontrolle-von-durchfuehrungsbefugnissen-durch-ausschuesse-verordnung.html


 

 

 

http://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Analysen_KOM/KOM_2009_673_Kommentar_ex-Komitologie/KOM_2009-673_Kommentar.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

http://www.droit-union-europeenne.be/433583711
http://verfassungsblog.de/no-more-blame-game-back-to-the-future-of-comitology/
http://verfassungsblog.de/no-more-blame-game-back-to-the-future-of-comitology/


 

 



 



 

 

 

 

 



 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2011_en.htm


 

 



 

 



 

 



 



 



http://www.cep.eu/



